
4.3.3.3.
Ursache und Wirkung

4.3.3.3.1.
Das Problem des Zufalls 
und der Bedingungen
Die philosophische Literatur kennzeichnet als 
Wesen der Kausalität, daß eine Erscheinung bei 
einer anderen Veränderung bewirkt.

So wird die Kausalität im „Philosophischen 
Wörterbuch“ definiert als „Form des Wirkungs
zusammenhangs zwischen Dingen, Prozessen, 
Systemen usw. der objektiven Realität, bei dem 
eine Erscheinung, die Ursache genannt wird, 
unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte 
andere Erscheinung, die Wirkung genannt wird, 
mit Notwendigkeit hervorbringt“38. Ähnliche 
Definitionen werden auch vom sowjetischen 
Lehrbuch „Grundlagen der marxistisch-lenini
stischen Philosophie“39 sowie in anderen Arbei
ten marxistischer Autoren40 gegeben. Kausalität 
ist, so wird festgestellt, die „direkte, konkrete 
und fundamentale Vermittlung des Zusammen
hanges von Objekten und Prozessen, wobei Pro
zesse (Ursachen) andere (Wirkungen) hervor
bringen. Stets existiert ein" Komplex von 
Kausalbeziehungen, aus dem wir eine be
stimmte herauslösen, indem wir von der Wir
kung auf Ursachen oder von Ursachen auf Wir
kungen schließen.“41

Die Kausalität betrifft eine bestimmte Art 
des Zusammenhangs, der Abhängigkeit zwf 
sehen den Dingen, Erscheinungen und Prozes
sen, nämlich die Einwirkung einer Erscheinung 
(A) auf eine andere (B) und die dadurch hervor
gerufene Veränderung an der betroffenen Er
scheinung. „Kausalität ist als Form des Zusam« 
menhangs stets mit Veränderungen verbun
den.“42 Der spezifische Inhalt des Zusammen
hangs besteht also darin, daß eine Erscheinung 
auf eine andere einwirkt und sie verändert. Die 
Tatsache, daß man von Kausalität sprechen 
kann, darf und muß, wenn eine Erscheinung 
Veränderungen an einer anderen real bewirkt hat, 
scheint uns daß Entscheidende des kausalen 
Zusammenhangs zu sein. Wir vermögen daher 
der Definition des „Philosophischen Wörterbu
ches“ nicht zu folgen, die in den kausalen Zu
sammenhang die Kategorie der „Notwendig
keit“ eingeführt sehen möchte und dadurch 
irritiert, weil der notwendige Zusammenhang 
nur eine spezielle Form des Zusammenhangs ist 
und es keinen wissenschaftlichen Grund gibt, 
die Kausalität пцг auf diesen zu reduzieren.

Die Kausalität tritt in ihrer elementaren 
Form als zweigliedrige Beziehung auf, in der eirie 
Erscheinung als Ursache und die andere als 
Wirkung figuriert. Deshalb wird dieser Zusam- 
ménhang als Kausalzusammenhang, Kausalver
hältnis oder Kausalbeziehung, als Ursache-Wir- 
kung-Zusammenhang oder schlechthin als Kau
salität bezeichnet. Diese Begriffe sind synonym 
und kennzeichnen den gleichen Sachverhalt.

Außer in der elementaren Form zweigliedri
ger Zusammenhänge können die Ursache-Wir
kung-Zusammenhänge auch in der Form kom
plexer Zusammenhänge auftreten, bei denen 
die Wirkung erzeugt wurde, weil mehrere Er
scheinungen zusammentrafen oder zusammen
wirkten. Oftmals ist es daher erforderlich, nicht 
nur die den schädlichen Folgen unmittelbar 
vorangehende, zeitlich „letzte“ Ursache aufzu
decken, sondern den Geschehensablauf weiter 
zurückzuverfolgen und ganze Kausalketten zu 
untersuchen. Das Hinausgehen über die 
„letzte“ Ursache führt nicht dazu, die Kausali
tät in allgemeine Wechselbeziehung aufzulö
sen; denn unabhängig vom Zweck der Untersu
chung wird nach dem erkenntnistheoretischen 
Prinzip der Isolierung immer nur eine be
grenzte Anzahl von Zusammenhängen unter 
dem Aspekt des Ursache-Wirkung-Verhältnis- 
ses bestimmter Erscheinungen in die Prüfung 
einbezogen. Die philosophische Auffassung von 
der Kausalität als unmittelbarem Zusammen
hang bzw. als direkter und konkreter Vermitt
lung besagt nicht, daß die Untersuchung real 
existierender kausaler Beziehungen nur auf ein 
einzelnes Ursache-Wirkung-Verhältnis be
schränkt wird. In diesem Wirkungszusammen
hang spielt auch der Zufall eine bestimmte 
Rolle.

H. Korch bezeichnet diese philosophische 
Kategorie, die auch im sozialistischen Recht 
und in der Strafrechtsprechung bedeutsam ist, 
als eine für die jeweiligen gesetzmäßigen Vor
gänge und Abhängigkeiten nicht notwendige
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